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Themenübersicht
• Teile und Zubehör

• Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit

• Prüfschema und praktische Vorgangsweise zur Einreihung

einer Ware 

• Hilfsmittel und Recherchemöglichkeiten

• Erläuterungen

• Abfrage der Einreihungsverordnungen

• ECICS Datenbank

• Beispiele zu Einreihung von Waren

• Unverbindliche Zolltarifauskunft

• VZTA
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Teile und Zubehör

• Unterscheidung Teile und Zubehör

− In der KN-VO ist keine Legaldefinition von Teilen und Zubehör enthalten

• Definition entstammt der Rechtsprechung

− Teil: ist für die Funktion der Maschine/des Gerätes unbedingt erforderlich

− Zubehör: Ergänzt bzw erweitert die Funktion einer Maschine/des Gerätes

• Z.B. Wandmontage Fernseher

• für Funktion nicht erforderlich

• Einreihung stofflicher Beschaffenheit nach 7326

• 8529 umfass nur Teile, kein Zubehör

− AV1 nicht vergessen!
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Teile und Zubehör

• Lüfterabdeckung Elektromotor

Teil oder Nicht-Teil?

Teil nach 8503 0099 99

Luftführung der Motorkühlung

• Keramikschild Plasmaschneider

8547 1000 00 (Isolierteile aus keramischen Stoffen

Tarifierung nach AV 1
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Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit

• Anm. 2 Abschnitt XV: In der Nomenklatur gelten als „Teile mit 
allgemeiner Verwendungsmöglichkeit“: 
a) Waren der Position

7307 Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke 

7312 Kabel, Seile, Litzen 

7315 Ketten und Teile 

7317 Stifte, Nägel…

7318 Schrauben, Bolzen, Muttern(…) und ähnliche Waren aus anderen unedlen 

Metallen;

ausgenommen Waren zur ausschließlichen Verwendung als oder in Implantaten für 

medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Zwecke 

konzipiert(9021)
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Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit

• Welche Schrauben tarifieren nach 9021 und sind somit keine Teile mit allgemeiner 

Verwendungsmöglichkeit?

 Nur jene, für welche durch Einzelentscheidungen mittels VO bzw. allenfalls auch 

durch VZTA eine Einreihung nach 9021 festgestellt wurde oder der ISO/TC-150-

Normen für Implantatschrauben entsprechen

− Z.B. Pangeaschraube
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Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit

• b) Federn und Federblätter, aus unedlen Metallen, ausgenommen Uhrfedern 

(Position 9114); 

• c) Waren der Positionen 

8301 Schlösser, Schlüssel…

8302 Beschläge 

8306 Nur(!!) Rahmen und Spiegel 

8308 Verschlüsse, Schnallen, Haken, Ösen,... 

8310 Schilder, Zahlen, Buchstaben (ausgenommen Leuchtschilder 9405)
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Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit

• In den Kapiteln 73 bis 76 und 78 bis 82 (ausgenommen Position 7315) bezieht sich 

die Bezeichnung „Teile“ nicht auf „Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit“.

• Vorbehaltlich des vorstehenden Absatzes und der Anmerkung 1 zu Kapitel 83 

gehören Waren der Kapitel 82 und 83 nicht zu den Kapiteln 72 bis 76 und 78 bis 81
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Prüfschema und praktische Vorgangsweise zur Einreihung
einer Ware 
• Fragestellung

− Ware namentlich im Tarif genannt? – AV1?

− Wurde die Ware bereits einmal (rechtsunverbindlich) von der TUA untersucht?

− Liegt eine Einreihungsverordnung vor?

− Gibt es für die Ware eine aktuelle VZTA?

Falls eine der obigen Fragen mit ja beantwortet werden kann: Zolltarifnummer 

gefunden!
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Prüfschema und praktische Vorgangsweise zur Einreihung
einer Ware 
• Falls nicht:

− welchen Abschnitt ist die Ware zuzuordnen zB:

• Abschnitte I – IV: lebende Tiere und Futtermittel/Lebensmittel

• Abschnitt XI: Spinnstoffe und Waren daraus

• Abschnitt XV: Unedle Metalle und Waren daraus

• Abschnitt XVI: Maschinen, Apparate, mechanische Geräte und 

elektrotechnische Waren, Teile davon(…)

− Welches Kapitel im Abschnitt kommt in Betracht

− Die zutreffende Position im Kapitel feststellen
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Prüfschema und praktische Vorgangsweise zur Einreihung
einer Ware

− Die Anmerkungen zu den Abschnitten und Kapitel sind unbedingt zu beachten, 

die Erläuterungen geben oftmals auch wertvolle Hinweise!
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Hilfsmittel und Recherchemöglichkeiten

• Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur

• Abfrage der Einreihungsverordnungen

• VZTA-Datenbank

• ECICS Datenbank (chemische Erzeugnisse)

• EZT Online

• KN-Verordnung

• Zolltarifnummer.de(?)

• Mit Einschränkung: Rutronik24.com

• Data Center Zoll
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Erläuterungen

• Erläuterungen zum HS der WZO

− Zur einheitlichen Auslegung des HS

− Kostenpflichtig 380€ bzw 500€ pro Jahr

• Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur

− Ergänzt die Erläuterungen zum HS

− Zur einheitlichen Auslegung der KN

− Link siehe „Nützliche Links“

− Große Datei mit ca 159 MB(!)
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Abfrage der Einreihungsverordnungen

• Im EUR-Lex

− Erweiterte Suche aufklappen
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Abfrage der Einreihungsverordnungen

• Im Titel den Text „zur Einreihung bestimmter (bestimmten) Waren in die 

kombinierte Nomenklatur“ eingeben und das Datum eingrenzen(ansonsten 

werden alle Einreihungsverordnungen angezeigt – dzt 879) bzw zusätzlich noch 

„Text“ auswählen und einen Suchbegriff eingeben bei den Dokumenten 

„Verordnungen“ auswählen und auf Suchen drücken
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Abfrage der Einreihungsverordnungen
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Abfrage der Einreihungsverordnungen

• Suche nach einer Einreihungsverordnung in der die tarifarische Einreihung eines 

Duschkopfes festgelegt wird

− Kein Datum eintragen

− Im Text der Verordnung muss Duschkopf stehen

Präsentationstitel 17
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Abfrage der Einreihungsverordnungen

• Ergebnis sind 2 Einreihungsverordnungen

Präsentationstitel 18
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ECICS Datenbank

• ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances) um

− Chemikalien einfach und zweifelsfrei zu identifizieren

− Chemikalien korrekt und einfach in der Kombinierten Nomenklatur einzureihen

− Bezeichnung in allen EU-Sprachen zu Regulierungszwecken festzulegen

− Fast 50.000 chemische Substanzen sind erfasst
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ECICS Datenbank

• Link zur Datenbank siehe Linkliste

• Achtung: die in der Abfrage erhaltenen Tarifnummern sind fast immer nur für 

Reinstoffe (siehe dazu auch jeweils die Anmerkung 1 zu Kapitel 28 und 29!)

• CAS –Nr lässt sich oftmals auch über Wikipedia ermitteln, die Suche über den 

(INN)Namen ist oftmals schwierig weil der richtige chemische Name nur selten 

bekannt ist

• zB Schwefelsäure:

− CAS-Nr lautet 7664-93-9 (über Wikipedia ermittelt)

− 2 Tarifnummern möglich

− Unterschiedliche VB? Drogenausgangsstoff?
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ECICS Datenbank
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ECICS Datenbank

• Einreihung von Paclitaxel

− Suche unter Name 
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ECICS Datenbank
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Beispiele zu Einreihung von Waren

• Ringsicherung („Seegerring“) aus Stahl

− Unterliegen diese Ringe ev einem AD-Zoll

− Abfrage ob es eine VZTA dazu gibt

− Erläuterungen von 7318 lesen

− Es gibt etliche VZTA, die Erläuterungen enthalten die Sicherungsringe bei der 

Position 7318 im Punkt D

− 7318 24 0090, derzeit kein Ad-Zoll
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Beispiele zu Einreihung von Waren

• Milchreis mit Kakao(4%)

− VZTA-Abfrage ergebnislos

− Weiter zubereitet als in der Anmerkung 1. A) zu Kap 10 erlaubt

− Kapitel 19: Zubereitungen aus Getreide

− Position 1901 scheidet aus da ganze Körner gekocht wurden

− 1904 ist richtig, die Anmerkungen 3 und 4 zu Kapitel 19 werden erfüllt.

− 1904 9010

− Wenn mehr als 6% Kakao enthalten wäre: Position 1806
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Beispiele zu Einreihung von Waren

• Rohrverbindungsstück ½ Zoll aus schwarzem Temperguss

− Was ist schwarzer Temperguss: Wikipedia nachlesen

− Ergebnis: verformbarer Gussstahl

− Rohrverbindungsstücke sind bei 7307 namentlich genannt

− Gewinde ist ein Whitworth Gewinde(im Rohrleitungsbau üblich), somit kein 

metrisches – kann anhand einer Gewindelehre überprüft werden(Wikipedia)

− Genaues lesen im Tarif wichtig

− 7307 1910 10 (AD-pflichtig aus CN – 57,8%)

26



bmf.gv.at

Beispiele zu Einreihung von Waren

• Klimagerät bestehend aus einem Wassertank mit einem Ultraschallzerstäuber, 

Gewicht 2 kg

− Klimageräte sind in der Position 8415 namentlich genannt

− Wortlaut der Position stimmt nicht mit der technischen Ausstattung des 

“Klimagerätes“ überein

− Tipp: in den Erläuterungen sind oftmals Abgrenzungen zu anderen Waren samt 

Tarifposition angeführt

− 8479 wird in den Erläuterungen angeführt

− Es werden drei Geräte in den Erläuterungen zu 8479 angeführt, bei zwei davon 

wird jeweils ein Gewicht von über 20 kg angeführt – warum?
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Beispiele zu Einreihung von Waren

− Anmerkung 4 zu Kapitel 85 regelt für welche Haushaltswaren eine 20 kg Grenze 

gilt

− Es gibt zahlreiche VZTA für Luftbefeuchter der Position 8509

− Abgrenzung zwischen 8479 und 8509?
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Beispiele zu Einreihung von Waren

• Ellenbogenbandage aus einem Gewirke

− Orthopädische Apparate und Vorrichtungen sind im

Wortlaut der Position 9021 angeführt

− Anmerkung 6 und zusätzliche Anmerkung 2

zu Kapitel 90 beachten

− Erläuterungen zu 9021

− Ergebnis: Ware ist als andere Spinnstoffware in die Position 6307 einzureihen
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Beispiele zu Einreihung von Waren

• ABS-Faden(Monofil) für einen 3-D Drucker

• 0,8 und 1,5 mm Durchmesser, Gewicht jeweils 0,3 kg je Spule

• ABS(Akrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein Kunststoff

− Kunststoffe sind im Kapitel 39 genannt

− Anmerkung 6 zu Kap. 39 beachten

− Faden mit 1,5mm Durchmesser tarifiert nach 3916 9090 00

• Lt Anmerkung 2 p) zu Kapitel 39 sind Waren des Abschnitts XI (Spinnstoffe) vom 

Kapitel 39 ausgenommen

• Anmerkung 1 g) legt unter anderem fest wann ein Monofil ins Kapitel 39 und wann 

in den Abschnitt XI zu tarifieren ist (über 1mm Durchmesser in das Kapitel 39)
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Beispiele zu Einreihung von Waren

• Synthetische Filamente sind im Kapitel 54 genannt

− Ein einzelnes Filament wird als Monofil bezeichnet

− dtex: 1 Gramm pro 10.000m, Maßeinheit für die Garnfeinheit

− Anmerkung 4 Abschnitt XI beachten (Aufmachung für den Einzelverkauf)

− Anmerkung 1 zu Kapitel 54

− Erläuterungen zu Position 5403 und 5404 

− Monofil mit einem Durchmesser von 0,8 mm tarifiert je nach Garnfeinheit 

entweder nach 5403 oder 5404
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Unverbindliche Zolltarifauskunft

• Zentrale Auskunftsstelle in Villach zollinfo@bmf.gv.at bzw 050 233 740

• Kundenbetreuer in den Kundenteams

• Auskünfte sind immer rechtsunverbindlich

• Möglichst genaue Beschreibung der Ware erforderlich

− Bilder

− ev auch Explosionszeichnung

− (Chemische) Zusammensetzung

− Verwendungszweck

32

mailto:zollinfo@bmf.gv.at


bmf.gv.at

VZTA

• Verbindliche Zolltarifauskunft

− Rechtsverbindlich für den Inhaber und die Zollbehörden, gilt nur für die 

nämliche Ware

− 3 Jahre gültig

− Muss in der Zollanmeldung angegeben werden.

• Analoge Anwendung kann problematisch sein

− z.B. DEBTI32536/21-1

− Widerspricht den HS Erläuterungen zu 8421

− 5911 9099 6% RZS, 8421 2100 1,7% RZS
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